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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

mit dieser Information möchten wir Ihnen einen Überblick über den 

Inhalt und das Verfahren zum 3. Rahmenbetriebsplan für die Fort-

führung des Tagebaus Hambach im Zeitraum 2020-2030 geben. 

Welches Ziel und welchen Inhalt hat die Planung? Mit welchen Be-

langen können Bürgerinnen und Bürger im Umfeld des Tagebaus  

betroffen sein? Wie ist die Umwelt davon betroffen? Wie sollen nach-

teilige Folgen für die Umwelt begrenzt werden?  

Ein Überblick bringt es zwangsläufig mit sich, dass nicht alle Fach-

themen erwähnt werden können. Auch kann nicht jede einzelne  

Wirkung des Tagebaus Hambach so detailliert dargestellt werden wie 

in den elf Aktenordner umfassenden Antragsunterlagen. Daher ist 

dieser Überblick auch nicht Bestandteil der Antragsunterlagen. Wenn 

Sie nach dem Lesen dieser Informationen tiefer gehende Fragen ha-

ben, empfehlen wir Ihnen, die offiziellen Antragsunterlagen einzuse-

hen. Diese sind letztlich maßgebend. Sie werden bei den unmittelbar 

betroffenen Kommunen Elsdorf, Jülich, Kerpen, Merzenich, Nieder-

zier und Nörvenich ausgelegt. In diese Unterlagen kann jeder interes-

sierte Bürger Einsicht nehmen und innerhalb der Einwendungsfrist 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Auslegungsstelle Einwen-

dungen vorbringen.  

Die Unterlagen werden an den oben genannten Stellen für die Dauer 

eines Monats voraussichtlich vom 16. Januar bis 15. Februar 2012 

ausgelegt. Im Anschluss daran haben Sie bis zum 29. Februar 2012 

zwei weitere Wochen Gelegenheit, eine Stellungnahme zur Planung 

bei der Bergverwaltung einzureichen. Die Kommunen werden die 

Termine und die Öffnungszeiten der Auslegestellen öffentlich be-

kanntmachen. Die sogenannten Träger öffentlicher Belange, wie  

beispielsweise Kommunen, Fachbehörden oder Umweltverbände, 

werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gesondert beteiligt.  
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Alle schriftlichen Einwendungen werden bei der Bergverwaltung  

geprüft und bei der Entscheidung über den Antrag berücksichtigt.  

Es ist davon auszugehen, dass das Genehmigungsverfahren länger 

als ein Jahr dauern wird. Über das Ergebnis des Verfahrens werden 

Sie nach seinem Abschluss informiert.  

Rechtsgrundlage für das Genehmigungsverfahren ist das Bundes-

berggesetz. Zuständig für das Genehmigungsverfahren ist die Be-

zirksregierung Arnsberg, Abt. 6 Bergbau und Energie in NRW, als 

landesweit zuständige Bergverwaltung (nachfolgend „Bergverwal-

tung“ genannt). 

Wie gesagt: Wenn Sie detailliertere Informationen wünschen, sollten 

Sie auf die demnächst ausliegenden ausführlichen Unterlagen zu-

rückgreifen. Darüber hinaus können Sie Fragen auch telefonisch an 

uns richten: Die kostenlose Telefonnummer lautet: 0800 88 33 830. 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse. 

Mit freundlichen Grüßen und 

Glückauf 

RWE Power AG, Bergbauplanung 

Köln 
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1 Einleitung, Einbettung des Verfahrens in 
frühere Genehmigungsverfahren 

RWE Power gewinnt die Braunkohle aus den drei bis zum Jahr 2045 

genehmigten Tagebauen Garzweiler, Hambach und Inden und setzt 

sie überwiegend zur Stromerzeugung ein. Die Stromerzeugung aus 

Braunkohle allein im Rheinischen Revier von heute etwa 70 Milliar-

den Kilowattstunden im Jahr sichert etwa 40 Prozent der Strom-

versorgung in Nordrhein-Westfalen und 13 Prozent in der Bundesre-

publik Deutschland. Der Tagebau Hambach versorgt die Kraftwerks-

standorte Frimmersdorf, Neurath, Niederaußem und Knapsacker  

Hügel mit zurzeit 25 bis 32 Millionen Tonnen Rohbraunkohle pro Jahr 

und ist zusätzlich alleiniger Versorger der Veredlungsbetriebe  

Frechen, Fortuna-Nord (Niederaußem) und Ville/Berrenrath, die mit 

den zurzeit 11 bis 12 Millionen Tonnen Braunkohle pro Jahr z.B. 

Braunkohlenstaub, Briketts oder Koks herstellen. Insgesamt trägt  

der Tagebau Hambach mit rund 40 Prozent zur Gesamtförderung  

im Rheinischen Revier bei.  

Landesplanerisch wurde der Tagebau Hambach mit dem 1975 unter 

Beteiligung der Öffentlichkeit aufgestellten Braunkohlenplan für das 

gesamte Abbaufeld und eine Laufzeit für die Braunkohlengewinnung 

bis voraussichtlich 2045 genehmigt. Dieser sogenannte „Teil-

plan 12/1“ ist sowohl für die Braunkohlenpläne zur Umsiedlung als 

auch für die weiteren bergrechtlichen Genehmigungen verbindlich. 

Die eigentliche Abbautätigkeit und ihre Rahmenbedingungen werden 

auf seiner Grundlage in bergrechtlichen Rahmenbetriebsplänen  

geregelt. Für die Braunkohlengewinnung bis 2020 gilt der sogenannte 

2. Rahmenbetriebsplan. Für die Jahre 2020 bis 2030 hat RWE Power 

die Genehmigungsunterlagen für den nächsten, 3. Rahmenbetriebs-

plan zur Zulassung eingereicht. Der Tagebau Hambach wird in dieser 

Zeit unter anderem die Ortslagen von Manheim und Morschenich  

erreichen. Die notwendigen Umsiedlungen werden in eigenständigen 

Genehmigungsverfahren geregelt.  
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Entsprechend dem Braunkohlenplan für die Umsiedlung von Man-

heim wird dieses im April 2012 beginnen. Für die ab 2014 vorgese-

hene Umsiedlung von Morschenich liegt ein entsprechender Braun-

kohlenplanentwurf vor. Der 3. Rahmenbetriebsplan enthält neben der 

Abbauplanung auch detaillierte Angaben zu den Auswirkungen des 

Tagebaus Hambach, wie z.B. zur Wasserwirtschaft, zum Immissions-

schutz und zum Natur- und Artenschutz. Für das Verfahren ist keine 

formale Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben. Dennoch 

werden die natur- und artenschutzrechtlichen Aspekte unter anderem 

im Rahmen des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags so genau 

geprüft, dass die Anforderungen an eine Umweltverträglichkeitsprü-

fung eingehalten werden.  

Die Planungen für den 3. Rahmenbetriebsplan setzen auf dem Stand 

auf, den der Tagebau Hambach im Jahr 2020 erreichen wird, das 

heißt auf der Darstellung des 2. Rahmenbetriebsplans nach der  

letzten Aktualisierung, die am 21.02.2011 von der Bergverwaltung 

zugelassen wurde (vgl. Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Einbindung des Rahmenbetriebsplans in d as Gesamtvorhaben 
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Die planerische Grundlage für die Umsiedlung leitet sich aus dem 

verbindlichen Braunkohlenplan für den Kohleabbau im Tagebau 

Hambach, Teilplan 12/1 ab, in dem das Abbaugebiet verbindlich ab-

gegrenzt ist.  

 

 

2 Übersicht über das Vorhaben 

In der Zulassung des 2. Rahmenbetriebsplans vom 17. August 1995 

heißt es, dass RWE Power für die Fortführung des Bergbaus inner-

halb der Flächen des Braunkohlenplans Teilplan 12/1 – Hambach – 

rechtzeitig und spätestens bis zum Jahre 2015 einen Rahmenbe-

triebsplan vorzulegen hat. Pflichtgemäß beantragt RWE Power  

die Zulassung des Rahmenbetriebsplans für die Fortführung des  

Tagebaus Hambach von 2020 bis 2030, so sein präziser Name. Im 

Folgenden wird er „3. Rahmenbetriebsplan“ genannt. Der betroffene 

Raum gliedert sich in einen Gewinnungsbereich, der vom Abbau  

betroffen ist, und in einen Verkippungsbereich, in dem die Rekultivie-

rung stattfindet (Abbildung 2). Der gesamte Raum, in dem Gewin-

nung und Verkippung zwischen 2020 und 2030 stattfinden sollen, 

wird nachfolgend als „Plangebiet“ bezeichnet. Die Sicherheitslinie  

und die Abbaugrenze entsprechen dem am 11. Mai 1977 für verbind-

lich erklärten Braunkohlenplan Teilplan 12/1 – Hambach.  
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Abbildung 2: Übersicht über das Plangebiet 

 

 

2.1 Größe und Begrenzung der Abbau- und Kippenfläch en 

Die zwischen den Abbauständen 2020 und 2030 dargestellte neue 

Abbaufläche des 3. Rahmenbetriebsplans umfasst rund 924 Hektar, 

d.h. gut neun Quadratkilometer (Abbildung 2). Für das nach 2030 an-

stehende Abbaugebiet wird rechtzeitig ein weiterer Rahmenbetriebs-

plan vorgelegt. 
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Im Planungszeitraum von 2020 bis 2030 werden rund 1.020 Hektar 

rekultiviert. Die Flächenbilanz ist in der nachfolgenden Tabelle (Abbil-

dung 3) zu entnehmen. Einschließlich der Sophienhöhe sind am En-

de dieses Zeitraums 3.170 Hektar, also rund 32 Quadratkilometer, 

wieder nutzbar gemacht worden.  

 

 

   

Abbildung 3: Landinanspruchnahme und Wiedernutzbarm achung zwischen 

2020 und 2030 (in Hektar) 

Im Plangebiet lagern etwa 450 Mio. Tonnen Braunkohle. Bei ihrer 

Gewinnung fallen rund 2,85 Milliarden Kubikmeter Abraum an. Somit 

ergibt sich im maßgeblichen Zeitraum ein Förderverhältnis von Ab-

raum zu Kohle von rund 6,3 : 1.  

Jedes Jahr werden 80 bis 100 Hektar Fläche beansprucht. Diese 

Grundstücke werden von RWE Power nach Möglichkeit zu Eigentum 

erworben; für die übrigen Flächen schließt das Unternehmen mit den 

Eigentümern Verträge zur bergbaulichen Überlassung ab. Die vom 

Tagebau Hambach beanspruchten Flächen werden unmittelbar nach 

dem Ende der Gewinnung wieder nutzbar gemacht.  
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Welche Grundstücke in welcher Weise vom Tagebau Hambach und 

den begleitenden Artenschutzmaßnahmen betroffen sein werden, 

steht in den offengelegten Antragsunterlagen (Abbildung 4). Zusätz-

lich zur Karte sind die betroffenen Grundstücke auf Basis der zugäng-

lichen Katasterunterlagen auch in einer Liste aufgeführt. Mit Hilfe ei-

ner erläuternden Information zu den Katasterunterlagen können Bür-

gerinnen und Bürger sowie Behörden eindeutig feststellen, welche 

Grundstücke wie betroffen sein werden. 

 

Abbildung 4: Grundstücksbetroffenheit durch den Tag ebau 

Die abzubauenden Kohlefelder gehören der RWE Power AG (vor-

mals Rheinbraun AG) bzw. stehen der RWE Power AG vertraglich 

zur Verfügung.  
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2.2 Inanspruchnahme von Einrichtungen und Objekten 

Im Plangebiet erreicht der Abbau das erste landwirtschaftliche Anwe-

sen bei Morschenich ungefähr im Jahr 2020. Ab dem Jahr 2022  

werden Manheim und ab 2024 Morschenich erreicht. Die Landes-

straße L 257 zwischen Manheim und Morschenich wird ab 2027 ab-

schnittsweise abgebaggert. Voraussichtlich in 2029 ist die Kreisstra-

ße K 4 zwischen der Ortslage Manheim und der L 276 betroffen. We-

gen der Umsiedlungen wird der Verkehr in diesem Raum zurückge-

hen und kann vom übrigen Straßennetz aufgenommen werden; Er-

satzverbindungen sind im Planungszeitraum nicht erforderlich. Nach 

dem Jahr 2020 sind 22 Bau- und Bodendenkmäler innerhalb des zu-

künftigen Abbaugebietes vom Braunkohlentagebau betroffen. Die 

grundsätzliche Entscheidung, dass sie dem Tagebau Hambach wei-

chen müssen, wurde bereits mit den Braunkohlenplänen getroffen.  

Außerhalb des zukünftigen Abbaugebiets sind wegen der fortgesetz-

ten Grundwasserabsenkung ein Baudenkmal und fünf Bodendenk-

mäler zukünftig möglicherweise bergschadensgefährdet. Art und 

Ausmaß von Bergschäden und die Frage, ob es überhaupt zu Schä-

digungen kommen könnte, lassen sich im Vorhinein nicht sinnvoll be-

antworten. Aufgrund der langjährig erfolgreichen Instrumente zur Er-

mittlung, zur Bewertung und zum Ausgleich von Bergschäden ist es 

für jeden auftretenden Einzelfall jedoch gewährleistet, dass denkmal-

pflegerische Belange nicht unter dem Tagebau Hambach und seiner 

Grundwasserabsenkung leiden müssen.  

 

2.3 Geologie und Lagerstätte  

Die Abbildung 5 zeigt die Geologie und die Lagerstätte im Plangebiet. 

Das Deckgebirge über dem Flöz Garzweiler misst im Plangebiet ca. 

250 bis 395 Meter und enthält über den sandig-kiesigen und tonig-

schluffigen Ablagerungen der Indener Schichten der Hauptkies-, Rot-

ton-, Reuver- und Tegelenserie schließlich die Terrassenkiese. Diese 

sind 10 bis 60 Meter stark. Die oberste Bodenschicht bildet bis zu 

zwei Meter mächtiger Löss. Im Bereich der Braunkohlenflöze Garz-
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weiler und Frimmersdorf b ergeben sich Gesamtmächtigkeiten  

der Kohle von bis zu 55 Metern; das Flöz Frimmersdorf a ist bis  

zu 20 Meter mächtig. Die Gesamtmächtigkeit aller Flöze im Plange-

biet der Gewinnung beträgt bis zu 70 Meter.  

 

 Abbildung 5: Längsschnitt im Plangebiet (Schnittlag e Nordwest – Südost) 

Im Plangebiet tritt eine Vielzahl geologischer Verwerfungen auf. Sie 

streichen überwiegend in Nordwest-Südost-Richtung. An den Verwer-

fungen sind die Erdschichten überwiegend wenige Meter bis 30 Meter 

gegeneinander verschoben.  

 

2.4 Grundwasserverhältnisse 

Der vom Tagebau Hambach tangierte Raum unterteilt sich geologisch 

in die Erft-Scholle und die linksrheinische Kölner Scholle.  

In der Erft-Scholle bestimmt seit langem im wesentlichen die Entwäs-

serung für den Tagebau Hambach und seine Vorgänger, in welche 

Richtung das Grundwasser des obersten Grundwasserstockwerks 

fließt – zurzeit hauptsächlich in östlicher Richtung. Weite Bereiche 

des oberen Stockwerks sind bereits seit langem stark entwässert. 

Neben dem Hauptabsenkungsbereich zwischen dem Tagebau Ham-
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bach und den Ortslagen Horrem und Sindorf sind bedeutendere Ab-

senkungen im Süden der Erft-Scholle anzutreffen, wo über geologi-

sche Fenster Kontakt zu den tieferen Grundwasserleitern besteht. 

Zudem gibt es Bereiche, die auf Grund der geologischen Verhältnisse 

nicht von der Tagebausümpfung tangiert wurden. Dort befinden sich 

auch die wenigen grundwasserabhängigen Feuchtgebiete der Erft-

Scholle.  

In der linksrheinischen Kölner Scholle ist der Rhein der dominierende 

Vorfluter, hat also die größte Bedeutung für die Entwässerung der 

Region. Ihm fließt das Grundwasser mit relativ flachem Gefälle zu. 

Lokal haben sich Absenktrichter um die größeren Grundwasserent-

nehmer gebildet. In der westlichen linksrheinischen Kölner Scholle 

wird das Fließgeschehen durch die Ausstrichgrenzen des Tones 1 

mitbestimmt. Zwischen Niederaußem und Grevenbroich fließt das 

Grundwasser nach Westen dem Sümpfungstrichter des Tagebaus 

Garzweiler zu und nach Südwesten im Grenzbereich zwischen Erft-

Scholle, Venloer Scholle und Kölner Scholle der Erft-Scholle. 

2.5 Allgemeine Angaben zur Betriebsplanung und tech nischen 
Durchführung 

Das Plangebiet liegt ausschließlich in der landesplanerisch geneh-

migten Abbaufläche des Braunkohlenplans Teilplan 12/1 - Hambach. 

Vorlaufend zur Arbeit der Schaufelradbagger wird das Gelände im 

jeweiligen Abschnitt schrittweise freigeräumt, d.h. Bäume und Sträu-

cher werden gerodet, Gebäude und Verkehrswege werden zurückge-

baut. Das Liegende, also die unmittelbar unter dem abzubauenden 

Kohleflöz liegende Deckschicht, befindet sich im Bereich des 

3. Rahmenbetriebsplans in einer Tiefe von bis zu 370 Metern unter 

Normalnull. Das entspricht einer Abbautiefe von bis zu 465 Metern 

unter Gelände. Bis zu dieser Tiefe muss das Grundwasser abgesenkt 

werden.  

Der Tagebau Hambach wird weiter im Uhrzeigersinn um den beste-

henden Drehpunkt bei Niederzier schwenken.  
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Der Bandsammelpunkt des Tagebaus Hambach wird als Betriebsmit-

telpunkt des Tagebaus Hambach beibehalten. Die Kohle wird wäh-

rend der gesamten Laufzeit des Rahmenbetriebsplans über den 

Bandsammelpunkt und die bestehenden Kohleförderwege zum Koh-

levorratsgraben transportiert und von dort mit der Hambachbahn und 

der Nord-Süd-Bahn zu den Abnehmern gebracht. Die Tagebaustände 

in den Jahren 2020 und 2030 sind den Abbildungen 6 und 7 zu ent-

nehmen. Der Tagebau Hambach wird an der nordöstlichen Abbau-

grenze weiter an der Ortslage Elsdorf vorbeischwenken. Nach der 

bergbaulichen Inanspruchnahme eines Bauernhofs bei Morschenich 

im Jahr 2020 wird die oberste Sohle des Tagebaus Hambach die 

Ortslage Manheim ungefähr im Jahr 2022 und die Ortslage Morsche-

nich voraussichtlich um das Jahr 2024 erreichen und abtragen  

(Abbildung 6).  

 

Abbildung 6: Tagebaustand 2020  
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Die Innenkippe wird auch nach dem Jahr 2020 grundsätzlich ober-

halb des ursprünglichen Geländeniveaus fortgeführt (sogenannte 

„überhöhte Innenkippe“). Im nordöstlichen Bereich vor Elsdorf wird 

jedoch durchgängig ein ca. 500 Meter breiter Bereich entstehen,  

der höhengleich an das umgebende Gelände anschließt und land-

wirtschaftlich rekultiviert wird (Abbildung 7).  

 

Abbildung 7: Tagebaustand 2030  

Im Planungszeitraum arbeiten im Tagebau Hambach voraussichtlich 

sechs Schaufelradbagger und sechs Absetzer mit einer Tagesleis-

tung von jeweils 200.000/240.000 Kubikmetern und Tonnen und eine 

Gerätegruppe mit einer Tagesleistung von bis zu 110.000/150.000 
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Kubikmetern und Tonnen. Für den Transport von Kohle und Abraum 

werden im Tagebau Hambach Bandanlagen mit den Gurtbreiten 

2.200 Millimeter und 2.800 Millimeter eingesetzt. 

Der Kohlevorratsgraben speichert bis zu 800.000 Tonnen Braunkoh-

le. Für den Umschlag der Kohle sind zurzeit zwei Bandschleifenwa-

gen und zwei Haldengeräte eingesetzt. Für die Herstellung von land-

wirtschaftlichen Flächen östlich von Niederzier bzw. südwestlich von 

Elsdorf soll nach 2016, jedoch noch vor dem Geltungszeitraum des 

3. Rahmenbetriebsplans, im Bereich des Kohlebunkers ein Kippgra-

ben eingerichtet werden. Damit kann dann der per Bahn aus dem 

Tagebau Garzweiler anzuliefernde Löss umgeschlagen werden. 

An der westlichen Tagebaugrenze gegenüber der Ortschaft Nieder-

zier liegen die Tagesanlagen. Sie werden bis zur Auskohlung des 

Tagebaus Hambach Bestand haben. Die bisherigen Anschlüsse des 

Tagebaus an das öffentliche Wegenetz bleiben weitgehend bestehen. 

Sofern erforderlich, werden neue Anschlüsse beantragt. 

 

Kohlebunker des Tagebaus Hambach mit Maßnahmen zur Staubbekämpfung. 

2.6 Massendisposition und Kippenaufbau 

Im Planungszeitraum soll kein Abraum zur Wiedernutzbarmachung 

anderer Tagebaue aus dem Tagebau Hambach abtransportiert  

werden.  
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Die Innenverkippung ist bereits 1986 aufgenommen worden und  

wird selbstverständlich auch im Zeitraum 2020 bis 2030 fortgeführt. 

Zum Stand 2020 schließt sich die Innenkippe im nordwestlichen  

Tagebaubereich mit einem rund 500 Meter breiten, geländegleichen 

Anschluss an das unverritzte Gebirge an. Die Oberfläche der Innen-

kippe soll so gestaltet werden, dass das spätere Restloch des  

Tagebaus nach den Vorgaben des Braunkohlenplans Teilplan 12/1  

– Hambach – möglichst klein wird.  

Wo später Ackerbau betrieben werden soll, wird das Gefälle der 

Oberfläche den Vorgaben der Richtlinien der Bezirksregierung 

Arnsberg für die landwirtschaftliche Wiedernutzbarmachung von 

Braunkohletagebauen entsprechen. 

Zur Vermeidung einer Versauerung und des Stoffaustrages aus dem 

Kippenkörper in gewachsenen Boden wird vor der nordöstlichen 

Randböschung ein „Kippenkeil“, also eine Art Puffer, angelegt. So 

wird ein Stoffaustrag in das oberste Grundwasserstockwerk der  

Erft-Scholle wirksam vermindert. Zudem werden die Sohlen, also die 

Arbeitsebenen der Schaufelradbagger, auf der Gewinnungsseite so 

optimiert, dass die Abbaustrossen in möglichst schwefelarmen Ab-

raumschichten angeordnet werden.  

Während der Laufzeit des 3. Rahmenbetriebsplans werden noch  

keine Weichen für den späteren Restsee gestellt, was seine Lage 

oder seine Gestaltung angeht. Alle diesbezüglichen Fragen werden 

detailliert in einem weiteren Rahmenbetriebsplan für den Abbauzeit-

raum nach 2030 beantwortet. Dabei werden die Vorgaben des Braun-

kohlenplans berücksichtigt. Eine Festlegung ist aufgrund des plan-

mäßigen Tagebaufortschritts erst für diesen Zeitraum erforderlich. 

Dass der See wasserbaulich und gebirgsmechanisch machbar ist, 

wird jedoch bereits im Zuge des vorliegenden 3. Rahmenbetriebs-

plans nachgewiesen.   
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3 Standsicherheit  

Der Tagebau Hambach ist standsicher. Für die Untersuchung und 

Beurteilung der Standsicherheit von Randböschungen und bleiben-

den Böschungen der Braunkohlentagebaue und der zugehörigen  

Außenkippen sowie der Restlöcher gilt in NRW die „Richtlinie für die 

Untersuchung der Standsicherheit von Böschungen der im Tagebau 

betriebenen Braunkohlenbergwerke“ (Richtlinie für Standsicherheits-

untersuchungen, RfS). 

Böschungen werden entsprechend dieser Richtlinie so angelegt und 

unterhalten, dass die Sicherheit von Menschen und schützenswerter 

Objekte sowie des Bergwerksbetriebs während der vorgesehenen 

Standzeit nicht gefährdet werden. Dies wird bereits bei der Planung 

der Böschungen hinreichend berücksichtigt. Dafür werden die geolo-

gischen und hydrologischen Verhältnisse rechtzeitig erkundet. Wäh-

rend der Laufzeit des Tagebaus unterhält RWE Power die Böschun-

gen einschließlich dafür notwendiger wasserwirtschaftlicher Anlagen. 

Bleibende Böschungen werden unter Berücksichtigung der endgülti-

gen wasserwirtschaftlichen und bodenmechanischen Verhältnisse 

dauerhaft so standsicher angelegt, dass eine regelmäßige Unter-

haltung und eine Überwachung der Verformungen nach Ende des 

Betriebs nicht erforderlich sind.  

Entsprechend der genannten Richtlinie weist RWE Power der Auf-

sichtsbehörde die Standsicherheit von Randböschungen und  

bleibenden Böschungen nach. Ziel ist der Schutz der im Tagebau  

beschäftigten Personen, der betrieblichen Anlagen und besonders 

des Tagebauumfelds. RWE Power belegt die Standsicherheit exemp-

larisch für ausgewählte Schnittlagen zwar mit Standsicherheitsbe-

rechnungen, die auf geologischen, hydrologischen und geomechani-

schen Untersuchungen beruhen. Auch markscheiderische Unter-

lagen, also Berichte der Bergbau-Vermessung im Rahmen bergrecht-

licher Betriebspläne, werden herangezogen. Die Standsicherheit  

wird nach behördlich anerkannten Verfahren berechnet, die dem 

Stand der Technik entsprechen. Die Bezirksregierung Arnsberg  
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prüft die Berechnungen, wobei sie üblicherweise den Geologischen 

Dienst NRW mit einer fachgutachterlichen Stellungnahme beauftragt. 

Zu unterscheiden von den Rand- und Endböschungen sind Betriebs- 

oder Arbeitsböschungen. Die Schaufelradbagger und Absetzer stel-

len sie nur für kurze Zeit, in der Regel wenige Wochen, her und über-

baggern bzw. überkippen sie bald wieder.  

Der Hambacher Restsee und seine Böschungen werden erst im Zuge 

eines weiteren Rahmenbetriebsplans für den Zeitraum nach 2030 

konkret geplant. Trotzdem wurde die grundsätzliche gebirgsmechani-

sche Machbarkeit mit Standsicherheitsuntersuchungen an fünf reprä-

sentativen Schnittlagen nachgewiesen. Dabei wurden die Ortslagen 

Berrendorf/Wüllenrath, Buir und Ellen sowie die Autobahn A 4 in neu-

er Trasse und das Flora-Fauna-Habitat Steinheide mitberücksichtigt. 

Für die dauerhaften Restseeböschungen wurden unterschiedliche 

Wasserstände angenommen und – entsprechend der Richtlinie für 

Standsicherheitsberechnungen – auch Erdbeben mitberücksichtigt. 

Zusätzlich wurde für die oben genannten Schnittlagen die Standsi-

cherheit der temporären Randböschungen zum Ende der Braunkoh-

lengewinnung geprüft.  

Die Ergebnisse der Berechnungen erfüllen ausnahmslos die in der 

RfS geforderten Standsicherheiten. Die geplanten Rand- und Endbö-

schungssysteme sind daher standsicher. 

Der Geologische Dienst NRW hat dies in seiner Stellungnahme be-

reits bestätigt. Er hat auch die Standsicherheit der Böschungssyste-

me und damit die grundsätzliche geotechnische Machbarkeit eines 

geplanten Restsees auch durch eigene Berechnungen belegt. Dieser 

Bewertung schließt sich die Bezirksregierung Arnsberg in ihrem ab-

schließenden Prüfvermerk an, in dem zusätzlich bergbautechnische 

und bergsicherheitliche Aspekte berücksichtigt werden.  
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Randböschungen werden überwacht, solange ein Tagebau in Betrieb 

ist. Außerdem ist vorgesehen, die Endböschungen des Restsees vor 

und während der Befüllung permanent durch die Vermessungsabtei-

lung von RWE Power überwachen zu lassen.  

Für den Endstand mit gleichbleibendem Wasserspiegel im Uferbe-

reich ist keine besondere Überwachung erforderlich. Erosionen durch 

Wellen sind dann aufgrund der angepassten Wellenschlagzonen 

auszuschließen. 
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4 Ökologie  

4.1 Ökologische und landschaftliche Gegebenheiten 

Das Abbaugebiet des 3. Rahmenbetriebsplans liegt im Bereich der 

Großlandschaft „Niederrheinische Bucht“. Hier treffen die naturräum-

lichen Haupteinheiten „Jülicher Börde“ und „Zülpicher Börde“ aufein-

ander. Typische Bodenbildungen der Lössbörden sind Parabraunerde 

und Pseudogley-Parabraunerde. Das Gebiet ist geprägt durch groß-

flächige, ackerbaulich genutzte Agrarlandschaften mit nur wenig Ve-

getation, wie Gehölzen und Hecken. In diese Landschaft sind Laub-

wälder mit hohen Anteilen alter Eichenwälder eingebettet. Gewässer 

kommen im Bereich von Abgrabungen als künstlich entstandene 

Stillgewässer vor. Als Fließgewässer sind nur die lösslehmgeprägten 

Tieflandbäche Manheimer Fließ und Buirer Fließ vorhanden, die nicht 

ständig Wasser führen und als erheblich veränderte Gewässer einge-

stuft werden. Weitere Biotope finden sich vor allem in den Abgrabun-

gen, in denen magere, vegetationsarme Bereiche in einem Mosaik 

mit gehölzbestandenen Sukzessionsflächen, ufernahen Röhrichten 

und Hochstaudenfluren entstanden sind. Typisch sind darüber hinaus 

die Dörfer mit ihren begrünten Ortsrändern.  

Im Plangebiet hat sich eine vielfältige Tierwelt etabliert. Sie setzt sich 

aus den charakteristischen Arten der offenen bis halboffenen Feldflur, 

der unterschiedlichen Biotopkomplexe in den Abgrabungen und der 

Siedlungsbereiche zusammen. Hinzu kommen viele typische Arten 

der Altwälder. Zahlreiche Arten sind aus Sicht des Artenschutzes re-

levant und werden mit einem eigenen Fachbeitrag berücksichtigt.  

Neben der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung spielen in dem 

vom 3. Rahmenbetriebsplan abgedeckten Raum vor allem die Abgra-

bungen eine Rolle, in denen Kiese und Sande gewonnen werden.  

Im Plangebiet finden zwar sich keine europäischen Schutzgebiete 

(FFH- oder Vogelschutzgebiete), das FFH-Teilgebiet „Steinheide“ 

grenzt aber unmittelbar an die Abbaufläche an. Im Bereich der Ab-
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baufläche liegen hingegen die Naturschutzgebiete „Bürgewald Stein-

heide“ sowie „Kiesgrube Steinheide“. Erstgenanntes wird am Rand 

beansprucht, letzteres liegt in der Abbaufläche selber. In der Abbau-

fläche befinden sich ferner mehrere Landschaftsschutzgebiete, Bio-

topkatasterflächen und geschützte Landschaftsbestandteile.  

4.2 Wiedernutzbarmachung der Oberfläche 

Der schonende Umgang mit Löss bei der Abraumgewinnung und bei 

der Wiedernutzbarmachung ist wichtig, um die Ertragsfähigkeit der 

rekultivierten Böden zu sichern. Bodenverdichtungen und Staunässe 

werden vermieden. 

Im Zeitraum von 2020 bis 2030 steht dem Verlust von etwa 469 Hek-

tar Ackerland durch den Tagebau Hambach eine Wiedernutzbar-

machung von etwa 550 Hektar in der Rekultivierung gegenüber. Zu 

deren ökologischer Optimierung ist vorgesehen, die rekultivierte 

Landschaft mit Zusatzstrukturen und Sonderkulturen für die Tierarten 

der offenen Feldflur zu versehen, und zwar auf mindestens 5 Prozent 

der rekultivierten landwirtschaftlichen Fläche. Rekultiviertes Acker-

land mit einem so hohen Anteil von Zusatzstrukturen gilt ökologisch 

sogar als wertvoller als die landwirtschaftlichen Flächen im Tagebau-

vorfeld. Dem Verlust von etwa 226 Hektar Wald stehen Aufforstungen 

in der Rekultivierung von etwa 470 Hektar gegenüber. Die Waldflä-

chen erfüllen alle Voraussetzungen, um sich nachhaltig und naturnah 

entwickeln zu können. Gewässer werden in die Landschaft integriert. 

Dort entstehen zudem die Biotopkomplexe, die den kleinflächig 

wechselnden Lebensräumen im Tagebauvorfeld entsprechen.  

Zusätzliche Maßnahmen im Umfeld des Tagebaus Hambach zielen 

vor allem auf die nicht kurzfristig ersetzbaren Biotopfunktionen der al-

ten Wälder für artenschutzrechtlich relevante Tierarten ab. Außerdem 

werden Nisthilfen für gebäudebrütende Vogelarten und künstliche 

Quartiere für Fledermäuse geschaffen. Zusätzliche Lebensräume für 

an Gewässer gebundene Arten entstehen auch im Umfeld des Tage-

baus. Dorthin werden die weniger mobilen Arten, wie Kröten und Lur-

che, umsiedeln. Darüber hinaus sind umfangreiche Maßnahmen zur 
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weiteren Aufwertung von Wäldern im Umfeld des Tagebaus vorgese-

hen, die ihre Eignung als Ausweichlebensraum optimieren. Dazu zäh-

len frühzeitige Aufforstungen, Vernetzungsstrukturen, der Umbau von 

Nadelwald zu standortgerechten Laubwaldbeständen, die großflächi-

ge Gestaltung von parkartigen Landschaftselementen mit Solitär-

bäumen und Hecken sowie Streuobstwiesen in Ortsnähe.  

Die beschriebenen Maßnahmen helfen, Beeinträchtigungen der Tier-

welt durch den Tagebau Hambach auf ein Minimum zu reduzieren. 

Gemäß Teilplan 12/1 – Hambach – sind für den Bereich des Tage-

baus Hambach mindestens 1.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzflä-

che im Rahmen der Wiedernutzbarmachung anzulegen. Hiervon 

werden bis 2030 ca. 850 Hektar hergestellt. Dabei kann zwischen 

2020 und 2030 der rund 500 Meter breite höhengleiche Anschluss 

fortgeführt werden, der der Stadt Elsdorf als mögliche Erweiterungs-

fläche nach Westen zur Verfügung stehen wird. Die Flächen werden 

durch ein Netz von Wirtschaftswegen erschlossen. Feldgehölze, 

Baumreihen, Baumgruppen und Einzelbäume werden das Land-

schaftsbild auflockern.  

Durch den Anschluss an die Sophienhöhe ergibt sich im Planungs-

zeitraum ein Zuwachs von 470 Hektar Waldflächen auf der überhöh-

ten Innenkippe, so dass bis 2030 ein 2.320 Hektar großes, überwie-

gend zusammenhängendes Waldgebiet entsteht. 

Bei der Gestaltung der Innenkippe wird ein naturnahes Relief nach-

gebildet, und zwar indem die Böschungsbereiche unterschiedlich ge-

neigt angelegt werden. Dabei wird die Zahl der Zwischenbermen im 

Interesse der ruhigen Naherholung auf ein Minimum beschränkt. Da-

rüber hinaus soll die Möglichkeit genutzt werden, in größerem Aus-

maß Sukzessionsflächen und Feuchtbereiche anzulegen und damit 

vom Menschen ungestörte und unbeeinflusste Lebensräume für die 

Tier- und Pflanzenwelt zu schaffen.  



 

3. Rahmenbetriebsplan Tagebau Hambach   Seite 

Information über die wesentlichen Inhalte   24 

 

 

 

 © RWE Power ...... 

Im Rahmen der Wiedernutzbarmachung legt RWE Power Wegesei-

tengräben, Gewässer und ggf. Rückhaltebecken an und schließt sie 

an die Vorfluter außerhalb des Plangebietes an. Die Gewässer wer-

den naturnah gestaltet und bepflanzt. Ziel der wasserbaulichen und 

landschaftspflegerischen Maßnahmen ist es, das abfließende Nieder-

schlagswasser punktuell zurückzuhalten. So können und sollen sich 

feuchte bis wechselfeuchte Standorte ausbilden – auch als Lebens-

räume für Amphibien, Wasserinsekten und Wasserpflanzen. Unter-

stützt wird die naturnahe Gewässerentwicklung durch eine Bepflan-

zung mit standortgerechten Gehölzen.  

 

 

Winter auf der Sophienhöhe 
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4.3 Gesamtausgleich für den Eingriff in Natur und L andschaft 

Die Rahmenbetriebspläne regeln die Abbautätigkeit und ihre Begleit-

aspekte in zeitlichen Abschnitten. Dennoch wird nie vergessen, den 

Tagebau Hambach ganzheitlich zu betrachten. Und das heißt: das 

Projekt von Beginn der Abbautätigkeit im Jahr 1978 bis zu seinem 

Abschluss nach dem Jahr 2045 gesamthaft im Blick zu haben. Das 

gilt auch für den Gesamtausgleich, der für diesen Eingriff in die Kul-

tur- und Naturlandschaft zu leisten ist.  

So wird die Wiedernutzbarmachung frühzeitig und parallel zur eigent-

lichen Abbautätigkeit geplant. Mit einer numerischen Bilanzierung des 

Gesamtvorhabens Tagebau Hambach wird festgestellt, dass der ta-

gebaubedingte Eingriff durch die Wiedernutzbarmachung und unter 

Berücksichtigung des artenschutzrechtlichen Ausgleichs ausgegli-

chen werden kann. Als Methode wurde in Abstimmung mit den Fach-

behörden das Bewertungsverfahren nach LANUV (Landesamt für Na-

tur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, 2008) ge-

wählt. Das Ergebnis der numerischen Bewertung bestätigt, dass der 

Eingriff in Natur und Landschaft bereits weitestgehend mit der im 

Braunkohlenplan vorgegebenen, teilweise schon realisierten, teilwei-

se noch vorgesehenen Wiedernutzbarmachung des Abbaugebiets 

ausgeglichen wird. Rechnerisch ergibt sich ein Defizit von weniger als 

3,5 Prozent. Unter Berücksichtigung der besonders aus Gründen des 

Artenschutzes erforderlichen Maßnahmen außerhalb des Abbauge-

bietes ergibt sich ein sogenannter ökologischer Überschuss von rund 

8 Prozent. Damit ist belegt, dass der vorhabensbedingte Eingriff si-

cher ausgeglichen werden kann und dass mit der vorbeschriebenen 

Wiedernutzbarmachung und den weiteren Maßnahmen mehr als aus-

reichende Vorsorge für die Wiedernutzbarmachung getroffen ist.  

 

4.4 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Der landschaftspflegerische Begleitplan ermittelt die Beeinträchtigun-

gen durch den Eingriff des Tagebaus Hambach und legt Maßnahmen 
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fest, um Konflikte zu vermeiden oder zu minimieren sowie nicht ver-

meidbare Beeinträchtigungen auszugleichen oder durch Ersatzmaß-

nahmen zu kompensieren.  

Im Vordergrund steht dabei zunächst die Inanspruchnahme von etwa 

924 Hektar Fläche. Hier gehen sämtliche Biotopstrukturen verloren. 

Hinzu kommen Veränderungen des Grundwasserstands, des Lokal-

klimas sowie Belastungen durch Geräusche, optische Störeffekte und 

Staub. Der landschaftspflegerische Begleitplan bezieht sich auf die 

eigentliche Abbaufläche des 3. Rahmenbetriebsplans, das mittelbare 

Umfeld und – mit Blick auf die Grundwasserabsenkung – die gesamte 

Erft-Scholle und die linksrheinische Kölner Scholle.  

 

4.5 FFH-Verträglichkeitsprüfungen 

Drei Gebiete außerhalb des Abbaugebiets, die nach der Flora-Fauna-

Habitat-Richtlinie unter besonderem Schutz stehen, wurden einge-

hend auf negative Auswirkungen hin untersucht. 

Zum einen wurde das FFH-Gebiet „Dickbusch/Lörsfelder Busch/-

Steinheide“ bewertet. Es besteht aus den genannten drei geschlos-

senen Waldgebieten, die vor allem durch einen alten Stieleichen-

Hainbuchen-Wald geprägt sind. Daneben gibt es dort auch ökolo-

gisch weniger wertvolle Nadelholzbestände. Unter den Tierarten sind 

die Gelbbauchunke, die in einem Abgrabungsbereich im Lörsfelder 

Busch vorkommt, der Wespenbussard und der Mittelspecht für  

diese Gebiete als Zielarten benannt. 

Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung konnte die Grundwasserab-

senkung unberücksichtigt bleiben. Bereits heute steht das Grundwas-

ser mehr als 30 Meter unter Flur an, so dass kein Kontakt zur Vegeta-

tion besteht. Betrachtet wurden hingegen die Auswirkungen der 

Sümpfung, der Flächeninanspruchnahme einschließlich ihrer Trenn-
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wirkungen, der Veränderung der Lichtverhältnisse, der Schall- und 

Staubimmissionen sowie der Bewegungsunruhe.  

Im Ergebnis sind für keines der gebietsspezifischen Erhaltungsziele 

erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten. Dies gilt auch unter Be-

rücksichtigung anderer Projekte (Kumulationswirkung), wie der Verle-

gung von Verkehrswegen oder des Kiesabbaus. 

Das FFH-Gebiet „Kellenberg und Rur“ zwischen Floßdorf und Broich 

liegt in der Rurniederung 15 Kilometer von der Abbaufläche des  

3. Rahmenbetriebsplans entfernt. Das Gebiet wird im Wesentlichen 

geprägt von der dort überwiegend naturnah mäandrierenden Rur  

mit Auwäldern und Altwässern. Als Arten bzw. Zielarten sind Biber, 

Groppe, Eisvogel, Wespenbussard, Pirol, Nachtigall, Krickente und 

Waldwasserläufer besonders zu berücksichtigen. 

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass als einzige vorhabensbedingte 

Auswirkung in einem sehr kleinflächigen Bereich im Osten des FFH-

Gebiets eine sümpfungsbedingte Veränderung der Grundwasserver-

hältnisse in Betracht kommt. Die Prüfung der Verträglichkeit mit den 

Zielen der FFH-Richtlinie ergibt, dass auch bei möglichen Kumulati-

onswirkungen erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 

FFH-Gebietes ausgeschlossen werden können, da das Gebiet in sei-

nen maßgeblichen Bestandteilen nicht erheblich beeinträchtigt wird.  

Die Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet „Waldseenbereich 

Theresia“ im Südrevier bei Hürth, vom Tagebau Hambach aktuell et-

wa 22 Kilometer entfernt, hat ebenfalls ergeben, dass einschließlich 

möglicher Kumulationswirkungen erhebliche Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele des FFH-Gebietes ausgeschlossen werden können. 

Einzig die prognostizierte sümpfungsbedingte Veränderung des 

Grundwasserstands in einem sehr kleinen Abschnitt am Westufer des 

Sees ist näher zu betrachten. Die Grundwasserabsenkung wird den 

Seewasserspiegel nicht verändern, weil dem See Oberflächenwasser 

zuströmt und sein Abfluss in den Stotzheimer Graben die Schwan-

kungen des Seewasserspiegels nach oben begrenzt.  
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4.6 Artenschutzrechtliche Prüfung und Schutzmaßnahm en 

Die artenschutzrechtlichen Belange werden nach Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) geprüft. Danach ist es insbesondere verbo-

ten, artenschutzrechtlich relevante Arten und ihre Entwicklungsstadi-

en zu töten oder zu verletzen, sie erheblich zu stören oder ihre Fort-

pflanzungs- und Ruhegebiete zu beschädigen oder zu zerstören. 

Eingriffe sind nicht verboten, wenn die ökologische Funktion der be-

troffenen Fortpflanzungs- oder Ruhegebiete in nahegelegenen, gut 

erreichbaren Bereichen weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, 

können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt wer-

den. 

Es war daher zu prüfen, ob und wenn ja, welche Eingriffsverbote 

durch die Fortführung der Abbautätigkeit im Zuge des 3. Rahmenbe-

triebsplans ausgelöst werden können. Soweit ein Zugriffsverbot trotz 

geplanter Vermeidungs-, Verminderungs- und vorgezogener Aus-

gleichsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden konnte, wird eine 

Ausnahme beantragt. Sie ist unter anderem aus zwingenden Grün-

den des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art zulässig. Außerdem muss in diesem 

Fall gewährleistet sein, dass es keine zumutbaren Alternativen zu 

dem Vorhaben gibt und dass die Bestände der betroffenen Arten trotz 

der Ausnahmeregelung grundsätzlich in einem günstigen Erhaltungs-

zustand verbleiben.  

Alle relevanten Artengruppen wurden systematisch und nach dem ak-

tuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand untersucht. Insgesamt 

konnten 142 artenschutzrechtlich relevante Tierarten nachgewiesen 

werden. Es handelt sich um 13 Säugetierarten (12 Fledermausarten 

und die Haselmaus), 125 Vogelarten, 3 Amphibienarten und eine 

Reptilienart. 

In die Betrachtung sind ergänzend potenzielle Vorkommen arten-

schutzrechtlich relevanter Arten eingegangen, die das Untersu-

chungsgebiet bis zum Abbaubeginn im Jahr 2020 und während der 

Dauer des Vorhabens noch besiedeln könnten.  
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Als Wirkungen wurden die Flächeninanspruchnahme und die dafür 

erforderliche Vorfeldberäumung berücksichtigt. Die Eingriffswirkun-

gen können durch speziell auf die betroffenen Arten abgestimmte 

Maßnahmen so weit reduziert werden, dass artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestände für zahlreiche Arten ausgeschlossen werden 

können. Dazu zählen die Überprüfung von Abrissgebäuden und hoh-

len Bäumen auf Fledermäuse und das Verschieben von Abholzungen 

aus der Brutzeit der Wildvögel. Mit dem gleichen Ziel sollen Gewäs-

ser nur vor der Laichzeit der Amphibien abgetragen werden. In glei-

chen Zusammenhang steht die Umsiedlung von Tierarten, die nicht 

selbst auf Lebensräume in der Umgebung ausweichen können. Dies 

betrifft vor allem weniger mobile Arten wie die Amphibien.  

 

Abbildung 8: Artenschutzrechtliche Schutzmaßnahmen  
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In die Planung gehen zudem zahlreiche Maßnahmen ein, die die öko-

logische Funktion der verloren gehenden Fortpflanzungs- und Ruhe-

bereiche in erreichbarer Nähe sicherstellen sollen. So werden mit 

großem Aufwand Ausweichlebensräume für die betroffenen Tierarten 

geschaffen (Abbildung 8). Dabei handelt es sich z.B. um die Wieder-

nutzbarmachung des Tagebaus. Im Geltungszeitraum des 3. Rah-

menbetriebsplans werden auf der Kippenseite größere Flächenanteile 

landwirtschaftlich und forstlich rekultiviert, als auf der Abbauseite be-

ansprucht werden. Die verloren gehenden 469 Hektar Agrarfläche 

werden durch 550 Hektar landwirtschaftliche Rekultivierung quantita-

tiv mehr als ersetzt. Mit Blick auf die Arten der halboffenen bis offe-

nen Feldflur werden die landwirtschaftlich rekultivierten Flächen durch 

Zusatz- und Sonderkulturen optimiert, wie Feldraine, Stilllegungsstrei-

fen, Flächen mit doppeltem Saatreihenabstand oder besonderen 

Feldfutterkulturen und artenreiche Krautstreifen als Niststandorte und 

Nahrungsflächen für Vögel. Die landwirtschaftliche  

Rekultivierung übertrifft damit quantitativ wie qualitativ die durch den 

Tagebau Hambach beanspruchten Flächen des Offenlands.  

Im Zuge der Wiedernutzbarmachung innerhalb und außerhalb der 

Abbaufläche werden auch Gewässer angelegt, die den Ansprüchen 

der vom Tagebau Hambach betroffenen, auf solche Lebensräume 

angewiesene Arten genügen. So werden bei der Gestaltung der Ge-

wässer und ihres Umfeldes z. B. die Lebensraumansprüche der um-

zusiedelnden Amphibienarten, aber auch die der Vogelarten der Ge-

wässer berücksichtigt. Für die Arten der Siedlungsbereiche sind 

künstliche Nisthilfen und Quartiere in den Orten im Umfeld des Tage-

baus Hambach vorgesehen. 

Dennoch ist nicht gänzlich auszuschließen, dass einzelne arten-

schutzrechtliche Betroffenheiten verbleiben, weil entweder die jewei-

lige Lebensraumqualität erst entwickelt werden muss oder weil der 

neue Lebensraum im Sinne des Gesetzes zu weit entfernt ist und 

deshalb bei einigen Arten zudem vorübergehende Störungen nicht 

völlig ausgeschlossen werden können.  
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Altwald bei Jülich: Ausweichlebensraum für viele Ti erarten 

Nahezu alle nachgewiesenen Fledermausarten haben eine mehr 

oder weniger enge Bindung an Wälder. Einige brauchen eine solche 

Umgebung, um sich fortzupflanzen, um dort ihren Nachwuchs zu be-

kommen, um dort Nahrung zu suchen und/oder um sich dort auszu-

ruhen. Für die Fledermäuse stehen mit den alten Wäldern im Umfeld 

des Hambacher Forstes grundsätzlich geeignete Ausweichlebens-

räume zur Verfügung. Diese liegen allerdings vielfach außerhalb des 

engen Aktionsraums im Hambacher Forst. Sie müssen daher mitei-

nander vernetzt und durch Nahrung bietende Lebensräume ergänzt 

werden. Außerdem erfordert ein Teil der Maßnahmen mehr Zeit bis 

zur vollständigen funktionellen Eignung. Daher entsteht für die Fle-

dermausarten ein artenschutzrechtlicher Konflikt.  

Die Ausnahmeprüfung kommt zu dem Schluss, dass das Vorhaben 

im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt und dass zumutbare Al-

ternativen nicht vorhanden sind. Außerdem bleiben sämtliche betrof-

fene Arten trotz der vorübergehenden Beeinträchtigungen in einem 

günstigen Erhaltungszustand oder können diesen erreichen. Dies 
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wird durch ein Konzept mit umfangreichen Schutzmaßnahmen si-

chergestellt.   

Des Weiteren unterliegen Maßnahmenplanung und -umsetzung ei-

nem umfangreichen Risikomanagement. So ist besonders für Fle-

dermausarten ein Monitoring vorgesehen, mit dem man kurzfristig  

auf Veränderungen reagieren kann. 

Abschließend kommt die Prüfung zu dem Ergebnis, dass das Vorha-

ben unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-

nahmen und unter Berücksichtigung der Ausnahmevoraussetzungen 

artenschutzrechtlich zulässig ist.  

  

4.7 Artenschutzrechtliche Prüfung zur Sümpfung  

Um den Abbau von Braunkohle im Tagebau Hambach zu ermögli-

chen, wird das Grundwasser im Abbaubereich bis unter die Sohle des 

Tagebaus abgesenkt. Der Fachmann nennt dies „Sümpfung“. Dies 

geschieht mit Brunnen im Umfeld des Tagebaus. Deren Sogwirkung 

ist im Bereich des Tagebaus am stärksten, während das Grundwas-

ser in der weiteren Umgebung weniger abgesenkt wird. Gleichwohl 

muss für tagebaunahe wie – fernere Bereiche untersucht werden, ob 

und wie artenschutzrechtlich relevante Tier- oder Pflanzenarten durch 

Grundwasserabsenkungen betroffen sein könnten. Als Untersu-

chungsraum wurden die Erft-Scholle und die linksrheinische Kölner 

Scholle zu Grunde gelegt. 

Mit einem flächendeckenden Grundwassermodell wurden Grundwas-

serdifferenzen für den Zeitraum 2030 im Vergleich zu 2006 prognos-

tiziert. Daraufhin konnten neun Betrachtungsräume und einige Son-

derstandorte im näheren Umfeld des Tagebaus Hambach identifiziert 

werden, die hinsichtlich ihrer potenziellen Besiedlung mit planungsre-

levanten Arten beschrieben und bewertet wurden. Gegenstand der 

Artenschutzprüfung ist nicht die konkrete Festlegung von Art und Um-

fang ggf. erforderlicher Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 
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Dies bleibt dem späteren wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren vor-

behalten, in dem die artenschutzrechtlichen Betroffenheiten (Art-für-

Art-Prüfung) dargestellt und die Maßnahmenmöglichkeiten konkreti-

siert werden. 

Für die Betrachtungsräume ergeben sich keine unüberwindbaren ar-

tenschutzrechtlichen Konflikte. Denn die Sümpfung wird Feuchtbioto-

pe aller Voraussicht nach nur unwesentlich beeinträchtigen. Bei vorü-

bergehenden Störungen können die Tiere in benachbarte Lebens-

räume ausweichen. Bereits vorgesehene wasserbauliche Maßnah-

men stellen den Erhalt von Feuchtbiotopen sicher. Fallweise kann 

man auch mit Einzelmaßnahmen artenschutzrechtliche Konflikte 

vermeiden. 

Die Machbarkeitsanalyse kommt daher für die Erft-Scholle und die 

linksrheinische Kölner Scholle zu dem Ergebnis, dass artenschutz-

rechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen oder vermieden wer-

den können.  

  



 

3. Rahmenbetriebsplan Tagebau Hambach   Seite 

Information über die wesentlichen Inhalte   34 

 

 

 

 © RWE Power ...... 

5 Wasserwirtschaft 

Die flächenmäßig weitreichendsten Auswirkungen des Braunkohlen-

bergbaus werden durch die Sümpfung verursacht (Abbildung 9). 

Hierbei gilt der hydrogeologische Grundsatz, dass die einzelnen 

Schollen wegen tektonischer Störungen im Schichtenaufbau der  

Niederrheinischen Bucht als hydrologisch voneinander getrennte  

Systeme zu betrachten sind. Deshalb werden die Grundwasserstän-

de in den einzelnen Schollen ganz überwiegend durch die Grund-

wasserentnahme in der jeweiligen Scholle selbst bestimmt. Der Ta-

gebau Hambach liegt in der Erft-Scholle. Verwerfungen trennen sie 

von den benachbarten Schollen. Im Süden grenzt sie an den Festge-

steinssockel der Eifel. Diese tektonischen und geologischen Begren-

zungen sind in hohem Maße auch hydrologisch wirksam, da ein 

Grundwasseraustausch zwischen der Erft-Scholle und ihren Nach-

barschollen weitgehend unterbunden wird. Denn die Grundwasser-

leiter und -stauer sind stark gegeneinander versetzt. Die Grenzberei-

che (Sprünge) sind oft mit Ton gefüllt und deshalb weitgehend dicht.  

 

Abbildung 9: Wasserwirtschaftliches Untersuchungsge biet  
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RWE Power betrachtet die Folgen der Sümpfung mit einem schollen-

übergreifenden Grundwassermodell, einem aus vielen tausend 

Messwerten und ihren Wechselbeziehungen abgeleiteten Rechen-

modell. Seine Ergebnisse zeigen für die benachbarte Venloer Scholle 

und die Rur-Scholle, dass der durch die Grundwasserabsenkung be-

einflusste Bereich weitestgehend konstant gehalten wird und auch 

zukünftig gehalten werden kann. Beide Schollen sind von der Erft-

Scholle grundsätzlich hydraulisch getrennt. In ihnen werden die 

Grundwasserverhältnisse durch öffentliche und private Entnahmen 

sowie vor allem durch die Entwässerungsmaßnahmen für die Tage-

baue Garzweiler und Inden bestimmt. Die Erft-Scholle und die links-

rheinische Kölner Scholle bilden daher den Untersuchungsraum im 

vorliegenden Verfahren. Für diese beiden Schollen wurden sowohl 

die sümpfungsbedingten Auswirkungen als auch die Auswirkungen 

der Abbautätigkeit im Hinblick auf alle Schutzgüter untersucht. 

 

5.1 Historische und aktuelle Grundwasserverhältniss e 

Die Verhältnisse in der Erft-Scholle werden bereits seit mehr als ei-

nem halben Jahrhundert in den wesentlichen Grundwasserleitern 

durch die Sümpfung für die Tagebaue entlang der Erft beeinflusst. 

Dort waren bereits zu Beginn der 50er Jahre mächtige Brunnengale-

rien installiert worden, um den Anstrom von Grundwasser in die Ab-

baugebiete zu reduzieren. In den 70er Jahren wirkten dann vor allem 

die Sümpfung für die Tagebaue Fortuna-Garsdorf und Frechen. Zu 

der bergbaulichen Sümpfung kamen Entnahmen für die öffentliche 

und industrielle Wasserversorgung. In der Folge hatten sich in allen 

Grundwasserleitern am Ostrand der Erft-Scholle deutliche Absenk-

trichter ausgebildet. Seit 1976 sind Entwässerungsmaßnahmen spe-

ziell für den Tagebau Hambach hinzugekommen. In den folgenden 

Jahrzehnten verlagerten sich die Sümpfungsschwerpunkte in den 

unmittelbaren Bereich um den Tagebau Hambach. Die Grundwasser-

fließrichtung richtete sich damit im Wesentlichen nach Osten aus – 

zum Schollentiefsten auf die dort liegenden großen Sümpfungs-
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galerien. Aktuell hat sich der Sümpfungsschwerpunkt des Tagebaus 

Hambach weiter nach Südosten verlagert.  

Die Pegel im bedeutenden obersten Grundwasserstockwerk der 

linksrheinischen Kölner Scholle wurden sowohl in der Vergangenheit 

als auch heute vornehmlich durch den Rhein bestimmt. Untergeord-

net beeinflusste früher auch die Entwässerung für die Tagebaue Fre-

chen und Fortuna-Garsdorf die Strömungsrichtungen. 

 
5.2 Entwässerungsziele im Zeitraum 2020 bis 2030 

Wie sehen die sogenannten Entwässerungsziele für die einzelnen 

Grundwasserleiter und Lagerstättenbereiche aus? „Entwässerungs-

ziele“ nennen die Hydrologen die Pegelstände, auf die das Grund-

wasser für den Tagebau Hambach abgesenkt werden muss. Sie rich-

ten sich naturgemäß nach der Abbauplanung, berücksichtigen die 

hydrogeologischen Verhältnisse vor Ort und beziehen den erforderli-

chen Vorlauf von ca. sechs bis zwölf Monaten. Die Sümpfung soll 

sich auf ein Mindestmaß beschränken, um die Grundwasservorräte 

zu schonen. 

Das Grundwasser und die Folgen der Sümpfung werden systema-

tisch überwacht, indem die Wasserstände regelmäßig und an allen 

Messstellen registriert werden. Die Ergebnisse werden der Bergver-

waltung im Rahmen der üblichen Meldungen mitgeteilt. Bei Bedarf 

werden Pegel für weitere Messstellen gebohrt oder Peilrohre in 

Untersuchungsbohrungen oder in alte Brunnenröhren eingebaut.  

In den kommenden Jahren wird bei den vorhandenen Brunnen eine 

Verdichtung des Messnetzes erforderlich sein. Im Vorfeld und auch 

am Rand des Tagebaus Hambach sollen ebenfalls zusätzliche Anla-

gen eingerichtet werden. Es ist zudem nicht auszuschließen, dass zur 

Sicherung der Entwässerung auch Außengalerien errichtet werden 

müssen. Innerhalb des FFH-Gebietes Steinheide werden jedoch kei-

ne Entwässerungsanlagen errichtet. Die künftig östlich und südlich 

des Gebietes zu betreibenden Sümpfungsbrunnen werden das FFH-
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Gebiet nicht beeinträchtigen. In den Betriebsplananträgen für Errich-

tung und Betrieb der Brunnenanlagen werden zudem rechtzeitig 

Maßnahmen besonders zum Schutz vor Geräuschbelästigungen,  

die den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen genügen,  

dargestellt. 

Bis zum Jahr 2020 bewegt sich die Sümpfung weiter nach Osten. Ihr 

Schwerpunkt wird sich bis dahin voraussichtlich aus der Ortslage 

Elsdorf vor die Ortslage Wüllenrath verlagert haben. Im weiteren Um-

feld der Ortslagen Manheim und Buir werden dann bereits Brunnen in 

Betrieb gehen, um die Vorentwässerung der Abbauscheiben im Zuge 

des 3. Rahmenbetriebsplans sicherzustellen.  

Zwischen den Jahren 2020 und 2030 wird die Entwässerung weiter 

verstärkt, so dass die Schwerpunkte am Ende voraussichtlich im Be-

reich der Ortslage Manheim sowie nördlich von Buir liegen werden. 

Die gehobenen Brunnenwässer werden, sofern sie nicht zur Versor-

gung fremder Betriebe dienen, von RWE Power selbst genutzt: zur 

Staubbekämpfung im Tagebaubereich, zur Versorgung der Kraftwer-

ke und Kohleverarbeitungsbetriebe, zur Brauchwasserversorgung 

oder für ökologische Maßnahmen. Die restlichen Wassermengen 

werden über die vorhandenen Ableitungssysteme entsprechend den 

wasserrechtlichen Erlaubnissen abgeleitet. 

Die Anteile des Ersatzwassers für fremde Betriebe werden sich zwi-

schen 2020 und 2030 gegenüber heute verringern. Dagegen steigt 

der Wasserbedarf zur Versorgung der eigenen Fabriken und Kraft-

werke aus dem Tagebau Hambach bis 2020 an und bleibt dann für 

das folgende Jahrzehnt in etwa konstant.  
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5.3 Wasserhaltung 

Als „Wasserhaltung“ bezeichnet der Bergbau nicht nur Wasserbe-

cken, sondern auch, was im Tagebau zur Ableitung und Behandlung 

von Regen-, Schmelz- und Grundwasser unternommen wird. 

Dieses Oberflächenwasser wird im Tagebau Hambach auch zwi-

schen 2020 und 2030 in sogenannten fliegenden, also nur für kurze 

Zeit angelegten Becken auf den Gewinnungssohlen gesammelt und 

über Druckrohrleitungen zu den stationären Wasserhaltungen in der 

Nähe des Bandsammelpunkts gepumpt.  

Die Grubenwasserreinigungsanlage (GRA) Oberzier dient an dieser 

Stelle zur Reduzierung des Eisengehaltes im abzuleitenden Oberflä-

chenwasser. Von dort wird das Wasser in das Ableitungssystem zur 

Erft gepumpt. Das im Kohlebunker anfallende Oberflächenwasser 

wird gesammelt und auf die dortigen Kohlevorräte verrieselt, um das 

Aufwirbeln von Kohlenstaub zu verhindern. Die Schmutzwässer wer-

den derzeit und auch in den kommenden Jahren von einer separaten 

Schmutzwasserkanalisation gesammelt und über eine Hebeanlage 

der Kanalisation der Gemeinde Niederzier zugeführt. Die mineralöl-

haltigen Abwässer werden dabei vorher in Leichtflüssigkeitsabschei-

dern behandelt. Alle Abwässer werden in Übereinstimmung mit den 

gesetzlichen Anforderungen ordnungsgemäß beseitigt. 

 

5.4 Wasserversorgung 

Beeinträchtigt die Sümpfung die Wasserrechte anderer, muss der 

Bergbautreibende Ersatz leisten und den zusätzlichen Aufwand aus-

gleichen. Qualitative Beeinflussungen des Grundwassers durch Ab-

ströme aus dem Kippenkörper des Tagebaus Hambach sind zwi-

schen 2020 und 2030 wegen des ohnehin weiträumig abgesenkten 

Grundwasserspiegels nicht zu erwarten.  
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Die Eigenversorgung deckt den Bedarf des Tagebaus an Feuerlösch- 

und Immissionsschutzwasser sowie der Veredlungsbetriebe an Kühl- 

und Brauchwasser. Auch die Versorgung des Kraftwerks Niederau-

ßem mit Zusatzkühlwasser wird im Betrachtungszeitraum des 3. 

Rahmenbetriebsplans mit Sümpfungswasser aus dem Tagebau 

Hambach gewährleistet. Es wird über die Finkelbach- und Wiebach-

leitung bis zum Pumpwerk Paffendorf und von dort über Transportlei-

tungen zur Wasseraufbereitungsanlage im Kraftwerk Niederaußem 

gefördert. 

Für ökologische Zwecke werden im Einflussbereich des Tagebaus 

Hambach nur geringe Ausgleichswassermengen benötigt. Im Rah-

men der Stützungsmaßnahmen für die Feuchtgebiete des nördlichen 

Braunkohlenreviers muss RWE Power jedoch Teilmengen aus dem 

Sümpfungswasserdargebot der Erft-Scholle bereitstellen. Diese Men-

gen werden heute und auch im Planungszeitraum 2020-2030 der Erft 

oder der ehemaligen Reinwasser-Transportleitung nach Neuss ent-

nommen.  

5.5 Auswirkungen der Entwässerungsmaßnahmen auf das  
Grundwasser 

In diesem Abschnitt werden die Auswirkungen der Entwässerung für 

die Jahre bis 2020 und den anschließenden Betrachtungszeitraum 

des 3. Rahmenbetriebsplans (bis 2030) dargestellt.  

Bis 2020 wird das Maximum der Grundwasserhebung mengenmäßig 

noch nicht erreicht sein. Das wird erst im darauffolgenden Jahrzehnt 

erreicht, wenn der Tagebau Hambach den tiefsten Punkt der Braun-

kohlengewinnung erreicht. Der Schwerpunkt der Entwässerung für 

den Tagebau Hambach verlagert sich im Vorlauf zur Abbaukante 

nach Südosten. Dementsprechend kommt es dann nördlich des Ta-

gebaus Hambach nicht mehr zu deutlichen Grundwasserabsenkun-

gen. Hingegen wirken sich die künftig notwendigen Erhöhungen der 

Entwässerungsleistung östlich, in Richtung der Erftschiene, sowie 

südlich des Tagebaus Hambach aus und lassen dort die Grundwas-

serstände absinken. 
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Im obersten Grundwasserstockwerk der Erft-Scholle werden sich die 

Absenkungen im Umfeld des Tagebaus gegenüber 2020 noch einmal 

verstärken; schon heute steht dort das Grundwasser relativ weit unter 

Flur. In der linksrheinischen Kölner Scholle verstärkt sich der Einfluss 

der Sümpfung aus der Erft-Scholle hingegen nur unwesentlich. In 

Folge dessen verändert sich die Situation in der linksrheinischen Köl-

ner Scholle nur geringfügig; sie ist schon vor 2020 primär von den 

Maßnahmen zur Trinkwassergewinnung geprägt. In den übrigen 

Grundwasserstockwerken wird sich die bergbaubedingte Entwässe-

rung für den Tagebau Hambach zwar deutlicher abzeichnen. Die nur 

geringfügige Verlagerung des Sümpfungsschwerpunktes nach Osten 

begrenzt jedoch auch in diesen Horizonten die Auswirkungen weitge-

hend auf die Erft-Scholle. Ähnlich wird sich auch der Absenkungs-

schwerpunkt in den Grundwasserleitern über den Braunkohlenflözen 

künftig nach Osten verlagern. In der linksrheinischen Kölner Scholle 

wirkt sich die Entwässerung für den Tagebau Hambach nur lokal be-

grenzt aus. Dort werden sich Absenkungen in den Grundwasserlei-

tern über der Kohle unter dem Villerücken hindurch in den entspre-

chenden Grundwasserständen der linksrheinischen Kölner Scholle 

bemerkbar machen. Nördlich des Kierberger Sprungs werden sich 

voraussichtlich zusätzliche Druckentspannungen von weniger als  

einem Meter einstellen.  
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Dank des Wasser speichernden Lösses beeinträchtigt die Sümpfung die 

Landwirtschaft nicht. 

5.6 Auswirkungen der Grundwasserabsenkung auf Böden ,  
Vegetation und Gewässer 

Im gesamten Erftbecken bestimmen großflächig Parabraunerden aus 

Löss die Bodengüte für die landwirtschaftliche Produktion. Grund-

wasserbeeinflusste Böden kommen ausschließlich in den Bachtälern 

des Erftbeckens vor. Früher waren diese Flächen meist nur als Wiese 

und Weide nutzbar. Wegen der Sümpfung und des Gewässeraus-

baus ist dort heute meist auch Ackerbau möglich. Wo Löss vor-

herrscht, hat die Sümpfung der Landwirtschaft nicht geschadet. Denn 

das hohe Ertragspotential dieser Standorte basiert im Wesentlichen 

auf dem guten Speichervermögen für Regenwasser. Anders ist die 

Situation in den Niederungsbereichen. Sie hängt stark von den  

Bodenverhältnissen und den früheren Wasserständen ab. Negative 

Folgen sind im Betrachtungszeitraum des 3. Rahmenbetriebsplanes 

zwischen 2020 und 2030 nicht zu erwarten. In der linksrheinischen 

Kölner Scholle werden keine wesentlichen Auswirkungen der Ent-

wässerung auf das oberste Grundwasserstockwerk und entspre-

chend auf die dort vorkommenden Böden erwartet.  

Die Waldflächen in der unmittelbaren Umgebung des Tagebaus 

Hambach haben seit jeher von Natur aus keinen Grundwasserkon-
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takt. Die Sümpfung hat das Wachstum des Waldes bisher nicht nega-

tiv beeinflusst. Anders ist das auch in Zukunft nicht zu erwarten. Auch 

in den Niederungsbereichen haben sich bislang keine wesentlichen 

Wachstumsbeeinflussungen von Waldflächen bemerkbar gemacht. 

Die gute Speicherkapazität des Bodens wird erfahrungsgemäß auch 

in Zukunft wesentliche Wachstumsstörungen verhindern. In der links-

rheinischen Kölner Scholle beeinflusst der Bergbau die Grundwas-

serstände im Planungszeitraum 2020-2030 ohnehin nur geringfügig, 

so dass für die Waldbestände dort keine wesentlichen Beeinflussun-

gen zu erwarten sind. 

WeiteTeile der Erft-Scholle wie auch der linksrheinischen Kölner 

Scholle weisen bereits heute hohe Flurabstände auf. Zu den dort 

gleichwohl relevanten Gebieten zählen neben den europäischen 

Schutzgebieten „Waldseengebiet Theresia“ und „Kellenberg und Rur 

zwischen Flossdorf und Broich“ weitere neun Betrachtungsbereiche 

und ein Sonderstandort. Für alle Gebiete können auf der Basis einer 

detaillierten Betrachtung der dortigen Biotop- und potenziellen Art-

ausstattung erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

Durch die im Betrachtungszeitraum des 3. Rahmenbetriebsplanes zu 

erwartende weitere bergbaubedingte Absenkung des Grundwasser-

spiegels ist somit nicht mit erheblichen ökologischen Auswirkungen 

zu rechnen. 

Die maßgeblichen grundwasserabhängigen Seen, Teiche und Weiher 

im Untersuchungsgebiet werden ihren Charakter durch den Tagebau 

Hambach nicht verlieren. Insofern kann eine erhebliche Beeinträchti-

gung ausgeschlossen werden. Eine detaillierte Betrachtung der Ge-

wässer einschließlich einer Darlegung möglicher sümpfungsbedingter 

Auswirkungen wird in einem späteren wasserrechtlichen Erlaubnis-

verfahren stattfinden. 

5.7 Grundsätzliche Machbarkeit des Restsees und des sen Was-
serbeschaffenheit 

Um das Jahr 2045 soll die letzte Braunkohle im Tagebau Hambach 

gewonnen werden. Der Tagebau soll zu einem Restsee gestaltet und 
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mit Wasser gefüllt werden. Da die Herstellung der Seemulde selbst 

sowie auch ihre Befüllung weit nach 2030 und damit außerhalb des 

vorliegenden Rahmenbetriebsplans stattfinden werden, bleibt die de-

taillierte Planung des Restsees späteren berg- und wasserrechtlichen 

Genehmigungsverfahren vorbehalten. Gleichwohl hat RWE Power 

bereits für den Antrag auf Zulassung des 3. Rahmenbetriebsplans 

geprüft, ob der Restsee grundsätzlich machbar ist. Die folgenden, der 

Machbarkeitsprüfung zugrunde gelegten Annahmen zum endgültigen 

Restseespiegel, dem Seevolumen und seiner maximalen Tiefe sind 

vorläufig und exemplarisch; auch sie werden in den genannten späte-

ren Verfahren festgelegt. Der Restsee wird dem Braunkohlenplan 

entsprechend im südlichen Bereich des Tagebaus Hambach liegen. 

Seine Wasserfläche wird bei einer maximalen Tiefe von rund 330 Me-

tern 36 bis 40 Quadratkilometer groß sein, sein Volumen im Endzu-

stand bei 5,3 bis 5,8 Milliarden Kubikmeter liegen. Der See kann in 

rund 40 Jahren mit jährlich circa 270 Millionen Kubikmetern Rhein-

wasser befüllt werden. Die Lage der Entnahmestelle(n) und der Pipe-

line wird in späteren Verfahren bestimmt. Mit dieser Fremdwasserzu-

führung und stellenweise mit Hilfe örtlicher Randbrunnen wird sicher-

gestellt, dass der Wasserspiegel im Restsee stets höher ist als im 

umgebenden Erdreich bzw. in den angrenzenden Kippenbereichen. 

Auf diese Weise ist der Strömungsdruck stets in die Böschung hinein 

gerichtet, was diese weiter stabilisiert. Zudem können so auch die 

entwässerten Grundwasserbereiche mit aufgefüllt werden. 

Nach der Erstbefüllung des Restsees ist über ca. 20 bis 30 Jahre ei-

ne weitere, dann sukzessive abnehmende Fremdwasserzuführung 

erforderlich. Sie soll die Sickerverluste ausgleichen. Kommen diese 

zum Ende und dreht sich der Grundwasserfluss in Richtung See, 

braucht dieser einen Abfluss. Er soll der Erft zugeführt werden. Wo 

genau er liegen wird, entscheiden spätere Verfahren. 

Das Rheinwasser wird in den Jahren der Befüllung maßgeblich die 

Wasserbeschaffenheit im Restsee bestimmen. Doch auch die Quali-

tät des Grund- und Kippenwassers aus den Begleitbrunnen spielen, 

abhängig von ihrem Anteil, eine Rolle. Nach der Erstbefüllung wird 
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der Anteil des Grund- und Kippenwassers sukzessive zunehmen und 

langfristig das Rheinwasser vollständig verdrängen. Nach allen Prog-

nosen von Wasserqualitäten ist zu erwarten, dass sich der Restsee 

Hambach von Beginn an als ein neutrales Gewässer entwickeln wird. 

Auch wenn der Wasserspiegel an seinem Ziel angekommen ist, wer-

den die pH-Werte des Seewassers wegen des besonders sauberen, 

hochwertigen Grund- und Kippenwassers weiterhin im neutralen Be-

reich liegen. Die pH-Werte des Seewassers werden voraussichtlich in 

jeder Phase der Befüllung und auch nach deren Abschluss im neutra-

len Bereich liegen. Auch die Sulfat- und Eisenwerte werden nur äu-

ßerst niedrige Größenordnungen erreichen, die für die ökologische 

Entwicklung und sonstige Nutzung des Restsees absolut unkritisch 

sind. Im Übrigen wird der Restsee Hambach langfristig einen oligo-

trophen Zustand aufweisen, d.h. ein Gewässer mit wenig Nährstoffen 

und daher geringer organischer Produktion sein. 

Gutachterliche Abschätzungen zur hydrochemischen Entwicklung, 

dem zeitlichen Schichtungsverhalten und der Trophieentwicklung des 

Restsees Hambach unterstreichen, dass dieser grundsätzlich mach-

bar ist. Die Wasserqualität wird über den ganzen Zeitraum der Befül-

lung hinweg vielfältige Nutzungen möglich machen. 
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6 Immissionsschutz 

Der Tagebaubetrieb unterliegt der Immissionsschutz-Richtlinie der 

Bezirksregierung Arnsberg und Paragraf 22 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes. Schädliche Umwelteinwirkungen sollen 

möglichst vermieden oder auf ein Minimum beschränkt werden. Den 

Maßstab gibt der Stand der Technik vor. Belästigende oder sogar 

schädliche Lichtimmissionen und Erschütterungen sind mit dem Ta-

gebau nicht verbunden, es treten auch keine Geruchsimmissionen 

auf. Luftverunreinigungen wie Rauch, Ruß, Gase, Aerosole oder 

Dämpfe treten ebenfalls nicht in relevantem Umfang auf. Mit dem Be-

trieb des Tagebaus Hambach können allerdings Staub- und Ge-

räuschimmissionen verbunden sein.  

6.1 Staubimmissionen 

Seit Anfang der 80er Jahre wurden die durch alle Staubquellen zu-

sammen verursachten Staubniederschlagsmengen (d.h. Grobstaub) 

an Messstellen am Rande der Tagebaue Garzweiler, Bergheim, In-

den und Hambach durch einen unabhängigen Sachverständigen 

festgestellt. Die an insgesamt 29 Messstellen für den Tagebau Ham-

bach ermittelten durchschnittlichen Belastungen durch Staubnieder-

schlag lagen in den Jahren 2005 bis 2010 zwischen 0,12 g/m² · Tag 

und 0,13 g/m² · Tag. Der zulässige Immissionswert für Staubnieder-

schlag nach TA Luft (0,35 g/m² · Tag wurde somit im gesamten  

Zeitraum an sämtlichen Messstellen in keinem Fall überschritten.  

Die Messungen berücksichtigen den umfangreichen Immissions-

schutz im Tagebau Hambach und belegen, wie wirksam er ist. 

In der Laufzeit des vorliegenden Rahmenbetriebsplans werden die 

Tagebauimmissionen die niedrige bis mäßige, weit unter dem 

Grenzwert liegenden Staubbelastungen kaum beeinflussen. Erhebli-

che, durch den Tagebau bedingte Auswirkungen auf die Menschen 

und den Naturhaushalt können damit ausgeschlossen werden. Aller-

dings können vereinzelt auftretende Wetterphänomene, wie Windbö-

en vor Gewittern, kurzfristig mehr Staub aus dem Tagebau Hambach 
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in die Umgebung tragen und zu Verunreinigung führen. Auch diese 

Sonderwetterlagen führen aber zu keiner erheblichen Änderung der 

Immissionskenngrößen, wie es sich aus den zuvor genannten Anga-

ben ergibt, und damit nicht zu schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Staub. 

Fein- oder Schwebstäube zeigen hingegen ein anderes physikali-

sches Verhalten als die Grobstäube. Die deutlich feineren Partikel fal-

len nur sehr langsam zur Erde, weshalb man auch von „Schweb-

staub“ spricht. Da Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 

10 µm durch die Atmung aufgenommen werden, wurden zum Schutz 

vor Gesundheitsgefahren durch Feinstaub in der TA Luft aus dem 

Jahr 2002 schärfere, seit dem 01.01.2005 geltende Immissionswerte 

festgelegt. 

Zur Ermittlung der Feinstaubimmissionen stehen zwei mess-

technische Verfahren zur Verfügung, die z.T. parallel angewendet 

werden. Beim sogenannten Referenzverfahren wird die Feinstaub-

immission, einer EU-Norm folgend, einen Tag lang auf einem Filter 

gesammelt und anschließend im Labor gewogen. Andere Methoden 

erfassen den Feinstaub PM10 kontinuierlich und liefern stündlich ak-

tuelle Messwerte. Die Messwerte dieser Verfahren müssen jedoch 

mit dem Referenzverfahren kalibriert werden.  

Seit dem Jahr 2004 betreibt das Landesamt für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz NRW (LANUV) eine Messstation in Niederzier, 

deren Messwerte Rückschlüsse auf die Feinstaubimmissionen durch 

den Tagebau Hambach zulassen. 2005 wurden Maßnahmen zur 

Minderung der Feinstaubemissionen aus dem Tagebau Hambach 

eingeführt. Dies geschah im Rahmen des „Aktionsplans in der Umge-

bung des Tagebaus Hambach“, der unter Federführung der Bezirks-

regierung Köln ausgearbeitet wurde und im September 2005 in Kraft 

trat. Damit konnten die mit einem Anteil von 25 Prozent angegebenen 

PM10-Emissionen aus dem Tagebau Hambach deutlich gesenkt 

werden. In den Jahren 2006, 2007, 2008 und 2009 wurden die 

Grenzwerte in Niederzier eingehalten. 2010 wurde der Tagesmittel-
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wert von mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an 41 Tagen 

und damit häufiger als zulässig überschritten. Deswegen muss ein 

Luftreinhalteplan aufgestellt werden, in dem unter Federführung der 

Bezirksregierung Köln alle Staubquellen auch außerhalb des Tage-

baus betrachtet und weitere Minderungsmaßnahmen festgelegt wer-

den. Der Luftreinhalteplan wird zurzeit erarbeitet und bis zum 

31.12.2012 in Kraft treten. 

 

 

Staubbekämpfung durch Wasserdüsen am Schaufelrad. 

Der Vergleich mit den Immissionswerten der TA Luft zeigt, dass der 

Tagebau Hambach insgesamt eine mäßige Immissionszusatz-

belastung durch Feinstaub verursacht. Am Rand des Tagebaus ist 

nicht mit erhöhten oder gesundheitsgefährdenden Feinstaubbelas-

tungen durch PM10 aus dem Betrieb zu rechnen, wie das LANUV 

bestätigt. 
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Zur Minderung des Staubaustrags aus dem Tagebau Hambach wer-

den allerdings diverse technisch erprobte Maßnahmen geplant und 

bereits eingesetzt. Insbesondere werden länger freiliegende Flächen 

aus Sand, Kies oder Braunkohle begrünt, versiegelt, abgedeckt oder 

beregnet. 

Auf Dauer angelegte Wege werden befestigt, nur kurzzeitig erforderli-

che Wege mit Kies ausgebaut. Mit stationären und mobilen Be-

regnungsmaschinen wird vor allem der Bereich der Kohlegewinnung 

und -förderung des Tagebaus Hambach feucht gehalten. Zudem sind 

an den Förderbandgerüsten Großflächenregner montiert. Die Über-

gabepunkte der Kohleförderwege sind mit Wasserdüsen versehen. 

Die Kohlebänder am Bandsammelpunkt sind mit Anlagen zur Inten-

sivreinigung ausgerüstet, die die Tragseiten der Gurte von anhaften-

dem Material befreien. Wasserschleier und Sprührahmen werden in 

Bereichen eingesetzt, wo sie stationär oder zumindest für einige Mo-

nate fest installiert werden können. Galerien von Sprühmasten stehen 

in der Nähe von Orten und am Kohlebunker, wo sie den Staub direkt 

an der Quelle niederschlagen, soweit dies die Witterung zulässt. Am 

Rand des Kohlebunkers auf der Höhe von Ellen wurde zudem eine 

Feinstnebelsprühanlage installiert. Ist es im Sommer trocken, be-

sprengen Tankfahrzeuge die Hauptwege mit Wasser. Auf befestigten 

Wegen, vor allem im und am Kohlebunker, sind Kehrmaschinen un-

terwegs. 

 

6.2 Geräuschimmissionen 

Mit dem Tagebau sind Geräuschimmissionen der Geräte und Anla-

gen verbunden. Sie werden im Wesentlichen von Baggern und Ab-

setzern sowie den Laufgeräuschen der Rollen in den Förderband-

strecken verursacht.  

Die Tagebaurandgebiete sind nach aktuellen Messungen insgesamt 

hoch vorbelastet, was besonders für die Nachtstunden maßgeblich 

am Straßenverkehr liegt. Um die künftige Geräuschsituation in den 
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Ortschaften abzuschätzen, wurden Immissionsprognosen für die Ta-

gebaustände 2020 und 2030 erstellt. Die Immissionspegel liegen in 

der Regel im Bereich der bereits vorhandenen Immissionspegel, 

überschreiten dabei 50 dB(A) nicht und verändern die heutige Situati-

on allenfalls unwesentlich. Schutzmaßnahmen sorgen dafür, dass 

keine erheblichen Nachteile bzw. Belästigungen der Nachbarschaft 

auftreten. Dennoch kann es in sehr ungünstigen Tagebausituationen 

vereinzelt und kurzzeitig zu erhöhter Geräuschentwicklung kommen, 

die jedoch im Allgemeinen zu keiner erheblichen Zusatzbelastung 

oder Gesundheitsgefährdung in den tagebaunahen Ortschaften füh-

ren wird. 

Dem Lärmschutz dient beispielsweise die Absenkung der obersten 

Tagebausohle, damit die Böschungen Geräte und Bandanlagen in 

der Nähe der Ortschaften möglichst effektiv abschirmen. Dem glei-

chen Zweck kommt auf der Verkippungsseite eine Hochschüttung 

zugute – sie wirkt wie ein Wall, der die Arbeitsgeräusche des Abset-

zers zurückhält. Die Emissionen und Immissionen der verschiedenen 

Schallquellen werden außerdem durch eine geräuscharme Konstruk-

tion, Schalldämpfer, Schallschutzhauben, Schallschutzkapseln 

und/oder durch Einhausung reduziert. 

Ergänzend werden auch organisatorische Maßnahmen umgesetzt: 

So dürfen Erdbaugeräte nachts nur unbedingt notwendige, unauf-

schiebbare Arbeiten ausführen.  
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7 Bergschäden und Seismizität 

7.1 Bergschadenssituation 

Durch die Fortführung des Tagebaus Hambach verändert sich die 

hydrogeologische Gesamtsituation in der Erft-Scholle nicht wesent-

lich. Durch die zukünftige Sümpfung werden keine anderen als die 

heute beanspruchten Grundwasserleiter betroffen, so dass mit ver-

änderten Bodenbewegungen und einem höheren Bergschadensrisiko 

nicht zu rechnen ist. Ungleichförmige, schädliche Bodenbewegungen 

und somit Bergschäden können durch die Grundwasserabsenkung 

nur in Bereichen mit geologischen Besonderheiten entstehen, und 

zwar an tektonischen Verwerfungen und in Flussniederungsgebieten. 

An tektonischen Verwerfungen reagieren die Erdschichten mit unter-

schiedlich starker Bodensenkung. Es bildet sich dabei kontinuierlich 

eine linienförmige, schmale Geländestufe aus. Die Geschwindigkeit 

der Absatzausbildung beträgt in der Regel einen Millimeter bis einen 

Zentimeter pro Jahr. Bei Wiederansteigen des Grundwassers hebt 

sich die gesamte Oberfläche großräumig. Dabei können die Absatz-

ausbildungen aktiviert bleiben, allerdings mit entgegengesetzter Ab-

satzausbildung. Die Setzungsraten werden deutlich geringer ausfal-

len. Werden Bauwerke von einer bewegungsaktiven Störung ge-

kreuzt, treten Bergschäden auf, die in seltenen Fällen einen Totalver-

lust zur Folge haben können. 

Die tektonischen Störungen in der Erft-Scholle unterliegen im We-

sentlichen schon seit vielen Jahren den Folgen der Sümpfung. Die 

Fortführung des Tagebaus Hambachs wird die Bewegungsaktivität 

der Tektonik nicht wesentlich beeinflussen. Bekannte Störungen kön-

nen sich aber verlängern, neue können bewegungsaktiv werden. 

Auch ein Wiederansteigen des Grundwassers wird nicht zu weiteren 

bergschadensrelevanten Veränderungen in den Bodenschichten füh-

ren. Eine Aktivierung bisher ruhender tektonischer Störungen kann 

ausgeschlossen werden. 
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In den Flussniederungen können lokale Setzungen die sümpfungs-

bedingten großräumigen und gleichförmigen Schollensetzungen un-

gleichmäßig überlagern. Die organisch durchsetzten Böden der Auen 

können stark komprimiert werden und sind im Allgemeinen kaum 

tragfähig. Wird der freie Grundwasserspiegel abgesenkt und der Bo-

den entwässert, kann es zu lang anhaltenden Setzungen der entwäs-

serten organischen Böden kommen. Es treten lang anhaltende Bo-

densetzungsdifferenzen von einem bis zu fünf Millimetern pro Jahr 

auf, und zwar in Abhängigkeit vom Humusanteil und seiner Vertei-

lung. Diese Setzungsdifferenzen können Gebäude- und Straßen-

schäden auslösen. In der von der Sümpfung des Tagebaus Hambach 

betroffenen Erftaue gibt es humose Böden bis hin zum Torf, so amtli-

che Karten und Bodenuntersuchungen. Gleiches gilt für das Stomme-

ler Broichgebiet. In diesen Bereichen sind seit den 60er Jahren ent-

sprechende Bergschäden durch die Sümpfungen für die ehemaligen 

Tagebaue in der Erft-Scholle und auf dem Villerücken aufgetreten. 

Da diese Niederungsbereiche bereits weitestgehend durch die Sümp-

fung aus der Vergangenheit beeinflusst wurden, ist nicht zu erwarten, 

dass sich die Bergschadenssituation in den Auen bei der Fortführung 

des Tagebaus Hambach im Zeitraum von 2020 bis 2030 verändert. 

Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich vereinzelt 

neue Bergschäden in den Auegebieten einstellen werden.  

Ein Wiederansteigen des Grundwassers wird keine neuen Aueberg-

schäden auslösen. Die aus den geologischen Besonderheiten ent-

stehenden unterschiedlichen Bodenbewegungen sind in einem vor-

sorglich angelegten Netz von Höhenfestpunkten seit langem mess-

technisch erfasst. Damit können schädliche Bodenbewegungen sehr 

früh erkannt und bauliche Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Ei-

ne generelle Gefährdung von Gebäuden und Anlagen, von Ver- und 

Entsorgungsleitungen oder von Vorflutern ist jedoch auszuschließen, 

da aufgrund der hydrologischen und geologischen Verhältnisse der 

Bergschadensfall im rheinischen Braunkohlenrevier die Ausnahme 

ist. Soweit es dennoch zu Bergschäden kommt, hat der Bergbautrei-

bende nach § 114 ff. Bundesberggesetz Ersatz zu leisten. Hierzu hat 
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RWE Power die Erklärung „Bergschadensregelung im Rheinischen 

Braunkohlenrevier“ abgegeben. RWE Power leitet aufgrund dieser 

Erklärung unabhängig vom Schadensbild Überprüfungen zur Fest-

stellung der Schadensursachen durch, fertigt eine abschließende 

Stellungnahme und legt die Ergebnisse offen. Damit ist sichergestellt, 

dass beim Auftreten eventueller Bergschäden schnell und wirkungs-

voll Abhilfe geschaffen wird. Ferner hat RWE Power gegenüber dem 

Braunkohlenausschuss eine Erklärung zur Verfahrensverkürzung ab-

gegeben.  

Auf Beschluss des Braunkohlenausschusses wurde schließlich die 

„Anrufungsstelle Bergschaden Braunkohle NRW“ bei der Bezirksre-

gierung Köln eingerichtet. An diese unabhängige Stelle können sich 

Bergschadensbetroffene wenden, wenn sie mit RWE Power zu kei-

nem einvernehmlichen Ergebnis gekommen sind. Dieses Verfahren 

ist für den Betroffenen kostenlos. Außerdem hat der Braunkohlen-

ausschuss im Juni 2011 ein permanentes Monitoring zur Bergscha-

denssituation beschlossen. Es soll transparent darstellen, in welchen 

sümpfungsbeeinflussten Bereichen sich Bergschäden entwickelt ha-

ben, sich aktuell entwickeln und sich absehbar noch entwickeln wer-

den. Über die Ergebnisse des Monitorings wird regelmäßig im Braun-

kohlenausschuss berichtet. 

 

7.2 Seismizität 

Inzwischen liegen mehr als 40 Jahre Erfahrungen und Messungen 

über die Seismizität, also die Erdbebenhäufigkeit und –stärke im 

Rheinischen Braunkohlenrevier vor. Die Messergebnisse belegen, 

dass seit vielen Jahren quasi Ruhe herrscht, was bergbaubedingte 

Erdstöße angeht. Eine Gefährdung für die Bevölkerung oder für Bau-

werke hat auch vor dieser Zeit nicht bestanden. Seit Einrichtung der 

Erdbebenstation Bensberg im Jahr 1952 wurden zwei Gebäudeschä-

den verursachende Erbeben in der niederrheinischen Bucht regis-

triert, die jedoch nicht bergbauinduziert waren und tektonische Ursa-

chen hatten. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die laufenden Ta-
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gebaue Hambach, Garzweiler und Inden seit ihrem Aufschluss bis 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt die natürliche Erdbebenaktivität im tie-

feren Untergrund beeinflusst haben. 

Wenn durch den Tagebau Hambach oberflächennahe Erdstöße her-

vorgerufen werden sollten, sind sie keine Gefahr für die Bevölkerung, 

sondern allenfalls eine kurzzeitige Belästigung. Im Bereich des Tage-

baus Hambach hat es bisher jedoch noch kein seismisches Ereignis 

gegeben, das von der Bevölkerung wahrgenommen wurde.  

Auf der Grundlage der seismologischen Daten aus dem Rheinischen 

Braunkohlenrevier und den Ergebnissen gebirgsmechanischer Mo-

dellrechnungen gibt es keine Hinweise, dass die Fortführung des Ta-

gebaus Hambach die Erdbebenneigung im tieferen Untergrund beein-

flussen wird. 
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8 Liebe Leserinnen und Leser, 

wir hoffen, dass Sie mit den vorstehenden Angaben einen Überblick 

über das Vorhaben und seine Auswirkungen, aber auch über die ge-

planten Maßnahmen zum Ausgleich und zur Minderung der Auswir-

kungen gewinnen konnten. Sollten Sie insgesamt oder zu einzelnen 

Themen weitergehende Informationen erhalten wollen, nehmen  

Sie bitte Einsicht in die ausgelegten umfänglichen Original-

Antragsunterlagen. Die Unterlagen werden von den Kommunen Els-

dorf, Jülich, Kerpen, Merzenich, Niederzier und Nörvenich voraus-

sichtlich vom 16. Januar bis 15. Februar 2012 ausgelegt. Im An-

schluss daran haben Sie bis zum 29. Februar 2012 zwei weitere Wo-

chen Gelegenheit, eine Stellungnahme zur Planung bei der Bergver-

waltung einzureichen. Die Kommunen werden die Termine und die 

Öffnungszeiten der Auslegestellen öffentlich bekanntmachen. 


